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- Mitmachen möglich machen -

Leistung für Bildung und Teilhabe –

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Sehr geehrte Übungsleiterin,

sehr geehrter Übungsleiter,

seit dem 01.01.2011 können Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre einen Zuschuss von maximal 10 Euro monatlich für Vereins-, Kultur- oder Freizeitangebote erhalten. Somit können Mitgliedsbeiträge, die Teilnahme an gesellschaftlichen Freizeitangeboten oder Unterrichtsstunden finanziert werden.

Damit alle berechtigten Kinder und Jugendliche diese Leistungen in Anspruch nehmen können, bitten wir Sie um Mithilfe. 
Zur Beantragung müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:

· Leistungsbescheid (z. B. Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Kinderzuschlag, Sozialhilfe)

· Nachweis des Anbieters/Sportvereins (z. B. Mitgliedsbescheinigung)

· die Kontoverbindung des Sportvereins
Die Unterlagen sind an folgende Anschrift zu senden:

Stadtverwaltung Cottbus 


Fachbereich Soziales

Thiemstraße 37 



03050 Cottbus 

Tel.-Nr. (A-J)  0355 612 - 4842, - 4839


Tel.-Nr. (K-Z)
 0355 612 - 4822


Fax 0355 612 – 4900
E-Mail: sozialamt@cottbus.de
Weitere Information und Antragsunterlagen finden Sie unter www.cottbus.de
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre tatkräftige Unterstützung!

Stadt Cottbus


CHÓŚEBUZ
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